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Fragebogen für die Beförderung gefährlicher Güter

	Vermittler-Nr.:      
	
	K-Versicherungsschein-Nr.:                   

	Antragsteller/Versicherungsnehmer und Anschrift:      



1. Transportieren Sie Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrgutverordnung Straße/Eisenbahn (GGVSE)1)?

	 FORMCHECKBOX 
 regelmäßig
 FORMCHECKBOX 
 gelegentlich
 FORMCHECKBOX 
 nein
	Wenn keine Transporte nach der GGVSE durchgeführt werden, geben Sie bitte die Klassifizierung nach WGK2) und VbF3) an.


2. Welche Gefahrstoffe und Mengen (Tonnen pro Jahr) transportieren Sie überwiegend?

	Art                     (ggf. Aufstellung beifügen)
	t pro Jahr
	GGVSE - Klasse
	Genehmigungspflicht

 § 7 GGVSE
	WGK - Klasse
	VbF - Klasse

	Heizöl/Treibstoff
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	feste Sonderabfälle
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	flüssige/pastöse Sonderabfälle
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	Gase
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	Chemikalien
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	Wirtschaftsgüter, soweit Gefahrgut
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	

	Sonstiges:
	(
	
	
	Ja (
Nein (
	
	


3. Betreut ein interner/externer Gefahrgutbeauftragter die Transporte?

 FORMCHECKBOX 
 regelmäßig

 FORMCHECKBOX 
 gelegentlich

 FORMCHECKBOX 
 nein

	Name/Firma und Anschrift:
	     


(Jeder, der Gefahrstoffe nicht für den Eigenbedarf transportiert, muß einen Gefahrgutbeauftragten einsetzen)

1) GGVSE
Die Klassifizierung gefährlicher Stoffe nach der Gefahrgutordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) ermöglicht


eine nachvollziehbare Ordnung der erheblichen Anzahl gefährlicher Stoffe und Gegenstände mit gefährlichen


Stoffen. Nachfolgend wird die Klassifizierung der gefährlichen Stoffe aufgeführt.

	KL
	Art
	KL
	Art

	1
	Explosive Stoffe/Gegenstände mit Explosivstoffen
	5.1
	Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe

	2
	Gase
	5.2
	Organische Peroxide

	3
	Entzündbare flüssige Stoffe
	6.1
	Giftige Stoffe

	4.1
	Entzündbare feste Stoffe
	6.2
	Ansteckungsgefährliche Stoffe

	4.2
	Selbstentzündende Stoffe
	7
	Radioaktive Stoffe

	4.3
	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündliche Gase entwickeln
	8
	Ätzende Stoffe

	
	
	9
	Verschiedene gefährliche Stoffe/Gegenstände


2) WGK
Die Einstufung von Stoffen und Stoffgruppen in die Wassergefährdungsklassen (WGK) erfolgt anhand der physikalischen, chemischen und biologischen Stoffeigenschaften. Entsprechend der Gefährlichkeit erfolgt die Einstufung in:

	 WGK 0
	nicht wassergefährdend
	WGK 2
	wassergefährdend

	 WGK 1
	schwach wassergefährdend
	WGK 3
	stark wassergefährdend


3) VbF
Brennbare Flüssigkeiten im Sinne der „Verordnung über brennbare Flüssigkeiten“ (VbF) sind Stoffe mit Flammpunkt, die bei 35 °C weder fest noch salbenförmig sind, bei 50 °C einen Dampfdruck von 3 bar oder weniger haben und zu einer der nachstehenden Gefahrklassen gehören:

1. Gefahrklasse A:
Flüssigkeiten, die einem Flammpunkt nicht über 100 °C haben und hinsichtlich der Wasserlöslichkeit nicht die Eigenschaften der Gefahrklasse B aufweisen, und zwar:


Gefahrklasse A I:
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 °C


Gefahrklasse A II:
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 21 °C bis 55 °C


Gefahrklasse A III:
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 55 °C bis 100 °C

2. Gefahrklasse B:
Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21 °C, die sich bei 15 °C in Wasser lösen oder deren brennbare flüssige Bestandteile sich bei 15 °C in Wasser lösen.  


Brennbare Flüssigkeiten der Gefahrklasse A III, die auf ihren Flammpunkt oder darüber erwärmt sind, stehen den brennbaren Flüssigkeiten der Gefahrklasse A I gleich.

	Hinweis: Soweit nichts anderes vereinbart ist, besteht beim Transport gefährlicher Güter, die den Regelungen der Gefahrgutordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) unterliegen, Versicherungsschutz nur im Rahmen der gesetzlichen Mindestversicherungssummen (Anlage zu § 4 Abs. 2 PflversG).


     

            



     
Datum

Unterschrift Vermittler


Unterschrift Antragsteller/Versicherungsnehmer
VHV Versicherungen ( Briefanschrift: VHV ( 30138 Hannover

